
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/2/1 88/01/0143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.02.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Passrecht Fremdenrecht

41/07 Grenzüberwachung

Norm

GrKontrG 1969 §15;

VStG §7;

VStG §8;

Rechtssatz

Zufolge § 15 Abs 3 GreKoG liegt auch im Fall des Versuchs der Begehung einer Verwaltungsübertretung gemäß § 15

Abs 1 lit b GreKoG eine strafbare Verwaltungsübertretung vor. Die Beihilfe hiezu ist daher strafbar.
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